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RS OGH 1977/1/25 5Ob31/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.1977

Norm

ABGB §1284 Aa

GBG §26 Abs2

Rechtssatz

Auch ein zweiseitig verbindlicher und beiderseits entgeltlicher Vertrag eigener Art, demzufolge als Äquivalent für die

Eigentumsübertragung geldwerte Leistungen zu erbringen sind, dem aber die für einen Übergabsvertrag

charakteristischen erbrechtlichen und familienrechtlichen Aspekte fehlen, bildet einen für die Eigentumsübertragung

tauglichen Rechtsgrund.
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